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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachung

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr

Gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 Bundesmeldegesetz besteht das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Solda-
tengesetzes zu widersprechen:

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflich-
ten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern die hierfür tauglich 
sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen.

Die Datenübermittlung aller Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im Jahr 2026 volljährig werden (Geburtsjahr-
gang 2008), erfolgt bis zum 31. März 2025 an das Bundesamt für 
Wehrverwaltung.

Die Frist, innerhalb derer das Widerspruchsrecht ausgeübt wer-
den kann, wird auf den

31. Januar 2025

festgesetzt.

Schalkau, den 04.10.2024
Stadt Schalkau
Einwohnermeldeamt

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung  
des Stadtrates am 05.09.2024
Beschluss-Nr.: 03/03/09/24
Beschlusstext.:
Der Stadtrat der Stadt Schalkau beschließt auf der Grundlage 
des Baugesetzbuches ( BauGB ) Par. 34, Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 ( BGBl. I, S. 
3634 ), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 
( BGBl. 2023 I Nr. 394 ) geändert worden ist die Aufstellung einer 
Einbeziehungssatzung mit der Bezeichnung „Scherengrund“. 
Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung erfolgt im vereinfach-
ten Verfahren nach Par. 13 BauGB. Der Geltungsbereich der Ein-
beziehungssatzung umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung 
Theuern: 330/7 (daraus eine Teilfläche zu ca. 1.320 qm) und 
330/12 (daraus eine Teilfläche zu ca. 1.920 qm) (vgl. Lageplan).
Da die Aufstellung der Einbeziehungssatzung überwiegend im 
privaten Interesse liegt, tragen die Antragsteller alle hierfür anfal-
lenden Kosten. Ein entsprechender städtebaulicher Vertrag wird 
vorbereitet.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Schalkau, den 05.09.2024
gez. Mark Schwimmer   - Dienstsiegel-
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 04/03/09/24
Beschlusstext:
Der Stadtrat der Stadt Schalkau billigt den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Dörfliches Wohngebiet „Kirchweg“ im Stadtteil Bach-
feld einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes in 
der vorliegenden Fassung vom 27.08.2024 und beschließt auf 
der Grundlage der §§ 3 und 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 

Sprechzeiten der Stadtverwaltung:

Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung:

Tel.: 036766/2910
Fax: 036766/291-26

E-mail: info@schalkau.de
Web: www.schalkau.de

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die Stadtverwaltung am Freitag, dem 01.11.2024 

geschlossen bleiben wird.

Am 17.10.2024
ist von 16.00 bis 18.00 Uhr

die Abgabe von Wertstoffen (Gelber Sack, Pappe/Papier)
und Elektrokleingeräten im Bauhof in Ehnes möglich.

Den Anweisungen
der Bauhofmitarbeiter ist Folge zu leisten.

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt
ist der 22.10.2024

Stadt Schalkau
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Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Vorbereitung des Bau-
leitplanverfahrens und Durchführung der Verfahrensschritte ge-
mäß § 4b BauGB an das Ingenieurbüro Greiner, Neulehen 41 in 
98673 Eisfeld übertragen wurde.

S c h w i m m e r
Bürgermeister

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Dörfliches 
Wohngebiet “Kirchweg“ im Stadtteil Bachfeld  
(o. Maßstab)

die Öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit seinen Teilen 
und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Der Entwurf 
des Bebauungsplanes samt Begründung und Umweltbericht 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öf-
fentlich ausgelegt. Die berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden von der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanes informiert und zur Abgabe einer Stellungnah-
me aufgefordert.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Schalkau, den 05.09.2024
gez. Mark Schwimmer   - Dienstsiegel-
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 05/03/09/24
Beschlusstext:
Der Stadtrat beschließt die Niederschrift vom 11.07.2024 - öf-
fentlicher Teil - in der vorliegenden Ausfertigung.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Schalkau, den 05.09.2024
gez. Mark Schwimmer   - Dienstsiegel-
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und der betroffenen Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4  
Abs. 2 BauGB an der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Dörfliches Wohngebiet  
“Kirchweg“ im Stadtteil Bachfeld

Der Stadtrat der Stadt Schalkau hat in seiner Sitzung am 
05.09.2024 den Entwurf des Bebauungsplanes Dörfliches Wohn-
gebiet “Kirchweg“ im Stadtteil Bachfeld, bestehend aus der Plan-
zeichnung mit Begründung und Umweltbericht, gebilligt und zur 
Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB bestimmt. Der 
Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung zu geben.

Die Unterlagen zum vorstehend genannten Bauleitplanverfahren 
enthalten folgende umweltrelevante Informationen, die ebenfalls 
zur Einsicht bereit liegen:
• Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 

27.08.2024
• Naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung des Landrat-

samtes Sonneberg/ Umweltamt vom 13.07.2023

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 4/2, 
201/1, 201/13, 215/5, 215/6, 215/8, 215/10, 215/11 der Gemar-
kung Bachfeld vollständig sowie das Flurstück 212 der Gemar-
kung Bachfeld nur teilweise.

Zur Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Ent-
wurf des Bebauungsplanes mit der dazugehörigen Begründung, 
dem Umweltbericht und den umweltrelevanten Informationen im 
Zeitraum

vom 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024

während den allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Stadt 
Schalkau, Markt 1 in 96528 Schalkau öffentlich und zu jeder-
manns Einsicht aus. Dort kann er zu folgenden Zeiten eingese-
hen werden:

Dienstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter folgender 
Internet-Adresse eingestellt:

https://www.schalkau.de/buergerservice/ 
oeffentliche-bekanntmachungen.html

Innerhalb der Auslegungsfrist können durch jedermann Anregun-
gen zu Protokoll gegeben oder in Schriftform eingereicht werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4a 
Abs. 5 BauGB die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung nicht fristgerecht eingereichten Stellungnahmen im 
weiteren Verfahren unberücksichtigt bleiben können.
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2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
(je Jahr und je Grabstelle, für die ein 
Nutzungsrecht besteht)

8,00

3. Verwaltungsgebühren
3.1 Zulassung von Gewerbetreiben-

den
(Steinmetze, Bestatter, Gartenbau-
betriebe, Fotografen)

3.1.1 Zulassung von Gewerbetreibenden 
einmalig / für 1 Jahr

30,00

3.1.2 Zulassung von Gewerbetreibenden 
für 3 Jahre

80,00

5.1.3 Ablehnung / Rücknahme / Widerruf 
einer Zulassung (auch Widerruf ei-
ner Zulassung für Rednerinnen und 
Redner gemäß § 19 Absatz 3 Satz 
4 FriedhG); pro Vorgang

30,00

5.2 Bearbeitung Antrag auf Ausgra-
bung / Umbettung; pro Vorgang

65,00

(3) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Gebührenpo-
sitionen wird zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben 
und separat im Gebührenbescheid ausgewiesen. Leistungen, 
die der Umsatzsteuer unterliegen, sind entsprechend gekenn-
zeichnet (*zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils 
gültigen Fassung, 19% Stand 2021).

§ 3 Gewerbliche Leistungen
entfällt

§ 4 Inkrafttreten
Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung, jedoch nicht vor dem 01.01.2025 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt außer Kraft die Gebührensatzung vom 28.03.2017. 
Maßgebend für die Anwendung ist der Tag der Zusage der Leis-
tung.

Friedhofsträger:
Schalkau, den 23.04.2024 Der Gemeindekirchenrat

gez.
Unterschrift Vorsitzender

D. S.
gez.
Unterschrift Kirchenältester

 

Genehmigungsvermerke:
1. Kreiskirchenamt Meiningen, den 23.05.2024

D. S. gez. Kreiskirchenamt
der Leiter

2. Landratsamt Sonneberg
Die genehmigte Friedhofsgebührensatzung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schalkau vom 23.04.2024 wird hiermit geneh-
migt
Sonneberg, 19.08.2024 D. S Unterschrift

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Schalkau 
am 23.04.2024 beschlossene Friedhofsgebührensatzung für den 
Friedhof in Bachfeld wurde dem Kreiskirchenamt Meiningen als 
zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde 
hat am 23.05.2024 unter dem Aktenzeichen 22/17 K 330 vorste-
hend genannter Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
erteilt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde, die für die Kommunalgemeinde zu-
ständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befindet, hat am 
19.08.2024 die erforderliche Genehmigung erteilt.

Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der Kir-
chengemeinde Schalkau wird hiermit ausgefertigt und öffentlich 
bekannt gemacht.

Kreiskirchenamt Meiningen, den 27.08.2024
DS Das Kreiskirchenamt

Der Leiter

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schalkau
Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schalkau hat aufgrund von § 44 Absatz 1 des Kirchengesetzes 
Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz - FriedhG) 
vom 20. November 2020 (ABl. EKM 2020 S. 228), in seiner Sit-
zung am 23.04.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Ruhefristen
Für den Friedhof in Bachfeld gelten folgende Ruhefristen:
1. für Erdbestattungen 20 Jahre,
2. für Urnenbestattungen 20 Jahre.

§ 2 Gebühren
(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten 
Leistungen sind ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten.
(2) Tarife:
1. Grabberechtigungsgebühren Euro

Erwerb des Nutzungsrechts ent-
sprechend der Zuordnung im Ge-
samtplan jeweils pro Jahr der Nut-
zung

1.1 Erdgrabstätten
1.1.1 Erdwahlgrabstätte, je Grabstelle

(1 Sarg und bis zu 2 Urnen)
26,00

1.2 Urnengrabstätten
1.2.1 Urnenwahlgrabstätten, je Grabstel-

le
1.2.1.1 Urnenwahlgrabstätten 6,00
1.2.1.2 Urnenwahlgrabstätten friedhofsge-

pflegt
(einschließlich Anlage, Gestaltung, 
Instandhaltung und Pflege durch 
den Friedhofsträger)

23,00
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des Bauhofes, des Kindergartens in Bachfeld und den Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehren. Darüber hinaus ist eine nicht 
gewerbliche Nutzung durch Dritte bis zu einem Anteil von maxi-
mal 40 % möglich. Eine entgeltliche Vermietung ist sowohl vom 
Fördermittelgeber als auch vom Versicherer ausgeschlossen.

Aufgrund der großen Beliebtheit des Bürgerbusses bei den 
Vereinen hat sich jedoch ein erheblich höherer Nutzungsanteil 
durch Dritte ergeben. Die damit nicht mehr vertragskonforme 
Nutzung des Bürgerbusses ist schon seit Längerem bekannt und 
bedeutet in der Konsequenz, dass kein ausreichender Versiche-
rungsschutz besteht. Im Schadensfall würden daher die Stadt 
Schalkau und der jeweilige Schaden verursachende Fahrer in 
die Haftung genommen. Was das z.B. bei einem mit Kindern voll 
besetzten Kleinbus bedeuten kann, möchte ich mir gar nicht erst 
ausmalen! Ich bin überzeugt, dass Sie an dieser Stelle meine im 
Folgenden erläuterte Entscheidung mittragen werden.

Aufgrund der geschilderten Situation und in Verantwortung vor 
den Schalkauer Bürgern, habe ich als Bürgermeister entschie-
den, dass der Bürgerbus vorerst nicht von Dritten genutzt werden 
kann. Die Nutzung durch Mitarbeiter und ehrenamtlich Beschäf-
tigte der Stadt ist davon jedoch nicht betroffen und ist weiterhin 
uneingeschränkt möglich.

Um Dritten die Nutzung des Bürgerbusses möglichst schnell wie-
der zu ermöglichen, wird die Stadt Schalkau unter Einhaltung 
der vertraglichen zeitlichen Bindung zum Jahresende den Versi-
cherer wechseln und den Versicherungsschutz an die gebotenen 
Erfordernisse anpassen. Ab dem 1. Januar 2025 kann der Bür-
gerbus dann wieder in gewohnter Weise genutzt werden, wobei 
die Nutzung durch Dritte künftig auf die ortsansässigen Vereine 
begrenzt wird.

Ihr/Euer
Mark Schwimmer
Bürgermeister

Information zu Straßensperrungen 
in Schalkau - Markt
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Wegen Dachsanierungsarbeiten wird der Markt bei Haus Nr. 
2 im Zeitraum vom 07.10. - 15.11.2024 voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über Grümpen - Almerswind - sowie 
umgekehrt.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Hofmann
Hauptamtsleiterin

An alle Vereine
Wir starten die Vorbereitungen für unseren diesjährigen 
Weihnachtsmarkt, der am ersten Adventswochenende statt-
finden wird.

Am Freitag, dem 30.11. und am Sonntag, dem 01.12.2024 
wollen wir wieder den großen und kleinen Besuchern ein 
buntes Programm bieten.

Daher möchten wir euch bitten, 
bis zum 20.10.2024 uns per Mail 
(hauptamtsleiter@schalkau.de) 
mitzuteilen, ob ihr euch an der kulturellen 
und/oder kulinarischen Ausgestaltung 
beteiligen wollt.

Aufruf Weihnachtsbaum
Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Marktplatz wieder 
mit einem Weihnachtsbaum in der Adventszeit schmücken 
und sind daher auf der such nach einem geeigneten Nadel-
baum.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Email: info@schalkau.de oder per Telefon: 036766/2910

Nichtamtlicher Teil

Vorstellung von Anna-Maria Hofmann - 
Neue Hauptamtsleiterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Mein Name ist Anna-Maria 
Hofmann und ich freue 
mich, mich Ihnen als neue 
Hauptamtsleiterin vorzu-
stellen. Ich wohne in Waf-
fenrod bei Eisfeld, bin ver-
heiratet und habe ein Kind, 
was mir besonders am Her-
zen liegt.

Nach meinem dualen Stu-
dium an der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung in 
Gotha konnte ich wertvolle 
Erfahrungen im Landrat-
samt Sonneberg sammeln. 
Diese Zeit hat mir nicht nur 
fachliche Kenntnisse ver-
mittelt, sondern auch meine 

Leidenschaft für die öffentliche Verwaltung gestärkt. Nach 
meiner Elternzeit verspürte ich den Wunsch nach einer neu-
en Herausforderung, die ich nun in dieser verantwortungs-
vollen Position gefunden habe.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen an der Weiter-
entwicklung unserer Gemeinde zu arbeiten und stehe Ihnen 
jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Ich bin 
im Obergeschoss des Rathauses anzutreffen und unter der 
Mailadresse hauptamtsleiter@schalkau.de oder unter der 
Rufnummer 036766/291 -15 zu erreichen.

Herzliche Grüße,

Anna-Maria Hofmann

Nutzung des Bürgerbusses „Schmobi“
Werte Schalkauer Bürger,

während der Einwohnerfragestunde zur jüngsten Stadtratssit-
zung am 05.09.24 wurde die derzeitige Nutzung des Bürgerbus-
ses durch einen Bürger unserer Stadt sehr kritisch hinterfragt. 
Aus meiner Sicht völlig in Ordnung und absolut berechtigt. Die 
anwesende Presse berichtete darüber in einem Artikel, welcher 
am 10.09.24 im Freien Wort erschien. Leider wurde darin der 
zugrundeliegende Sachverhalt nur unvollständig und polemisch 
zugespitzt wiedergeben, um wohl eine beim Leser vermutete 
Empörungshaltung sensationsjournalistisch zu bedienen.

Im Folgenden möchte ich deshalb den Sachverhalt, so wie er 
von mir auch in der Einwohnerfragestunde erläutert wurde, hier 
noch einmal für alle Bürger im Sinne allgemeiner Transparenz 
darlegen:

Im Jahr 2021 wurde der Schalkauer Bürgerbus seitens der Stadt 
Schalkau angeschafft. Die Anschaffung des Kleinbusses wurde 
im Rahmen eines bis dato in Thüringen einmaligen Projektes 
unter dem Namen „Schmobi“ über das LEADER-Programm mit 
dem Ziel gefördert, die Mobilität im ländlichen Raum zu verbes-
sern. Mit Erhalt der Fördermittel sind für die Stadt Schalkau im 
Rahmen einer fünfjährigen Zweckbindungsfrist auch rechtliche 
Verpflichtungen verbunden, welche noch bis zum 31.12. 2026 
andauern.

Die Stadt Schalkau muss während dieses Zeitraums Halter des 
Fahrzeuges bleiben und ist verantwortlich für eine ausreichende 
Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Da kommunale Fahrzeuge 
in Thüringen standardmäßig über den Kommunalen Schadens-
ausgleich (KSA) versichert werden, gelten auch dessen Versi-
cherungsbedingungen. Diese erlauben generell das Fahren der 
Fahrzeuge den Mitarbeitern und ehrenamtlich Beschäftigten der 
Stadt Schalkau, also konkret den Mitarbeitern der Verwaltung, 
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unsere Informationstafeln eingeflossen sind. Wenn die letzten 
Korrekturen abgeschlossen sind, können die Ausstellungstafeln 
in Druck gehen. Sie sind nahezu fertig und alles soll dieses Jahr 
noch erfolgreich abgeschlossen werden.

Trafostation vor Instandsetzung

Bei der Nistkastenmontage

Öffentlicher Teil

Unsere Wegewartin berichtet

Grünes Band Förderprojekt - Werkeln an der alten 
Trafostation in Emstadt

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
die letzten Monate wird immer wieder an Teilprojekten unseres 
großen Grünen Band Projektes gewerkelt. Das Projekt wurde 
aufgrund der vielen einzelnen Themen bis zum Jahresende ver-
längert, der Fortschritt kann sich jedoch sehen lassen.

Die einzelnen Maßnahmen an der alten Trafostation in Emstadt 
sind mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Das Gebäude wurde 
von innen und von außen begutachtet und instandgesetzt. An-
fang Juli brachte der Bürgerverein Emstadt etliche Nistkästen 
innen und außen an, um verschiedenen Vogelarten und Fleder-
mäusen aktiv eine Bleibe anzubieten. Tatkräftig unterstützt bei 
Zusammenbau und Anbringung wurden die Vereinsmitglieder 
von Gunter Berwing, Frank Schlossarek und Hagen Oberender, 
die sich für Natur- und Tierschutz im Landkreis Sonneberg enga-
gieren und hier schon reichlich Erfahrung mitbringen.

Mitte September konnten wir auch hinter die Erneuerung des 
Außengeländes einen Haken setzen. In den nächsten Wochen 
folgt auf dem Außengelände noch das Aufstellen einer überdach-
ten Sitzgruppe sowie eine Informationstafel mit Gebietskarte. Im 
Innern wird eine Mini-Ausstellung Informatives zum Leben an 
der Grenze der drei Dörfer Emstadt, Truckendorf und Görsdorf 
vermitteln. Auf diesem Weg möchte ich mich schon einmal bei 
Horst Geiger aus Emstadt, der sehr viel Bildmaterial und Daten 
zur Verfügung stellte; und Günter Hofmann aus Görsdorf bedan-
ken. Beide haben sich persönlich die Zeit genommen mir Fragen 
zur Grenze zu beantworten und einiges an Hintergrundwissen 
mitzugeben. Viel Material bot außerdem die Ortschronik der drei 
Dörfer und die Ausstellung der Begegnungsstätte Innerdeutsche 
Grenze in Neustadt bei Coburg, deren Inhalte teilweise auch in 
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AGATHE-älter werden in der Gemeinschaft

Als AGATHE-Beraterin bin ich Ihre Ansprechpartnerin, für alle 
Fragen, die der Alltag als älterer Mensch mit sich bringt. Die Be-
ratungen sind kostenfrei und unverbindlich!

Das Angebot richtete sich an alleinlebende Seniorinnen und 
Senioren ab 65 Jahren und bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Themen wie Gesundheit, Vorsorge, Finanzen, Wohnen, Krisen, 
Einsamkeit und sonstige Themen und Fragen die das Älterwer-
den mit sich bringt, vertraulich anzusprechen. Ebenso erhalten 
Sie Unterstützung bei Fragen im Umgang mit dem Handy, 
Smartphone oder Tablet.

Die Gespräche können am Telefon, im häuslichen Umfeld oder in 
der Sprechstunde stattfinden. Für Terminvereinbarungen und 
sonstigen Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne unter ( 
03675-871 331 an mich wenden.

Termine im Oktober

Wann Uhrzeit Was Wo
01.10.2024 09.30 - 11.00 Uhr Sprechzeit Sitzungszimmer

Rathaus
08.10.2024 09.30 - 11.00 Uhr Sprechzeit Sitzungszimmer

Rathaus
15.10.2024 14.30 - 16.30 Uhr Senioren-

nachmittag
Sitzungszimmer
Rathaus

Termine im November

Wann Uhrzeit Was Wo
05.11.2024 09.30 - 11.00 Uhr Sprechzeit Sitzungszimmer

Rathaus
12.11.2024 14.30 - 16.30 Uhr Senioren-

nachmittag
Sitzungszimmer
Rathaus

19.11.2024 10.00 - 11.30 Uhr Verkehrsteil-
Nehmer-
schulung
für Senioren
mit Andys
Fahrschule

Sitzungszimmer
Rathaus

16.11.2024 09.30 - 11.00 Uhr Sprechzeit Sitzungszimmer
Rathaus

Bitte um Anmeldung für ALLE Veranstaltungen
03675-871 331

Verdiente Pause: G. Berwing, F. Schlossarek, H. Oberender, R. 
Geiger, S. Schröder (v.l., fotografiert von M. Stolz)

Baggerarbeiten

Trafostation nachher
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25. Gesundheitssporttag  
für Frauen & Mädchen

Sie haben Lust auf Bewegung? Sie suchen nach 
einer neuen Sportmöglichkeit? Vielleicht sogar im 
Sportverein?

Dann sind Sie beim 25. Gesundheitssporttag für Frauen & 
Mädchen am 26. Oktober 2024 ab 13 Uhr genau an der richti-
gen Stelle. Dabei spielt es keine Rolle wie jung oder alt Sie sind, 
ob Sie einem Verein angehören oder nicht - hier sind jede Frau 
und jedes Mädchen herzlich willkommen.

Nach der Eröffnung um 13 Uhr in der Sporthalle Lohau Sonne-
berg (Oberlinder Str. 10, 96515 Sonneberg) sowie im Sonnebad 
Sonneberg warten vielfältige Bewegungs- und Mitmachangebote 
auf Sie - angeleitet von unseren Expertinnen für Gesundheits-
sport:

BEWEGUNGSPROGRAMM 1 | 13.45 - 14.30 UHR | 
WAHL 1 AUS 4:
Bewegungsangebot 1: Line Dance
Hallenbereich / Expertin: Lisa Wölkerling
Line Dance ist eine choreografierte Tanzform in Reihen und Li-
nien.
Bewegungsangebot 2: Qigong
Hallenbereich / Expertin: Sandra Resch
Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und 
Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist.
Bewegungsangebot 3: Body Workout
Hallenbereich / Expertin: Andrea Malter
Training mit dem eigenen Körpergewicht an 5 Stationen.
Bewegungsangebot 4: Yoga
Seminarraum Landvolkbildung e.V. / Expertin: Birgit Gunder-
mann
Körper, Geist und Seele mit Yoga in Einklang bringen.

PAUSE | 14.30 - 15.00 Uhr
Gesunde Snack´s & Tee | AOK Apfelquiz | 
Infostand Gesundheitsamt

AROHA® | 15.00 - 16.00 Uhr | 
FÜR ALLE TEILNEHMERINNEN!
AROHA ist ein ausdauerbetontes Training zu speziell im ¾ 
Takt komponierter Musik. Es werden einfache Schrittfolgen und 
Armbewegungen durchgeführt, die der Teilnehmerin oder dem 
Teilnehmer die Möglichkeit geben, effektiv an der gesamten 
Stunde folgen zu können.

BEWEGUNGSPROGRAMM 2 | 16.00 - 16.45 UHR | 
WAHL 1 AUS 4:
Bewegungsangebot 5: Faszientraining
Hallenbereich / Expertin: Catrin Grünewald
Trainingsmethode zur Funktionsverbesserung des muskulären 
Bindegewebes (Faszien).
Bewegungsangebot 6: 
Progressive Muskelrelaxation (PMR)
Hallenbereich / Expertin: Sandra Resch
Systematische An- & Entspannung einzelner Muskelgruppen 
für einen ruhigen Geist.
Bewegungsangebot 7: Aerobic
Hallenbereich / Expertin: Gabriele Vonderlind
Aerobic ist ein dynamisches Fitnesstraining, bei dem tänze-
rische Elemente mit Bewegungen der Gymnastik kombiniert 
werden.
Bewegungsangebot 8: Yoga
Seminarraum Landvolkbildung e.V. / Expertin: Birgit Gunder-
mann
Körper, Geist und Seele mit Yoga in Einklang bringen.

GEMEINSAMER AUSKLANG | AB 16.45 Uhr
Gesunde Snack´s & Tee | AOK Apfelquiz | Infostand Gesund-
heitsamt
 
Als Alternative zum Bewegungsprogramm in der Sporthalle kann 
folgendes Bewegungsangebot gewählt werden:
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Bekanntmachung des TVJE
Der Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften ( TVJE ) gibt 
bekannt, dass am Freitag, dem 11. 10. 2024 um 17.00 Uhr, eine 
Schulung der Jagdgenossenschaften in der Gaststätte Matthes 
in Mengersgereuth-Hämmern stattfindet.

Referent ist Herr Detlef Sommer, ehemaliger Geschäftsführer 
des Jagdverbandes.

Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Effelder
Fred Schumann

Informationsblatt für private Antragssteller für das 
Förderjahr 2025

Die Dorfregion Schalkau wurde durch das Land Thüringen als 
Förderschwerpunkt der Dorferneuerung anerkannt. Hierdurch ist 
es der Kommune als auch Privaten, Vereinen, Unternehmen und 
vielen anderen möglich, in den kommenden Jahren bis 2028, Zu-
schüsse des Landes Thüringen für verschiedenste Maßnahmen 
aus dem Förderprogramm der „Dorferneuerung und -entwick-
lung“ zu beantragen. Darüber hinaus stehen selbstverständlich 
weitere ILE-Förderprogramme, z.B. Revitalisierungsmaßnahmen 
für Brachflächen oder die Einrichtung von lokalen Basisdienst-
leistungen zur Beantragung zur Verfügung.

Im Rahmen der Dorferneuerung und -entwicklung sind insbe-
sondere für private Hauseigentümer oder Langzeitpächter/ -nut-
zer (mind. 15 Jahre), aber auch andere natürliche u. juristische 

BEWEGUNGSPROGRAMM „WASSER“ (14.00 - 16.00 Uhr):
Bewegungsangebot 9: Aqua-Gymnastik
Sonnebad Sonneberg / 1. Schwimmverein Sonneberg e.V.
Wohltuende Bewegungen im Wasser - mit und ohne Kleingeräte

Weitere Hinweise:

Die Gesamtübungszeit der wählbaren Bewegungsangebote in 
der Sporthalle sowie in den Räumen der Landvolkbildung e.V. 
umfasst 2 x 45 Minuten. Sie haben dabei die Wahl zwischen 
einem Angebot aus dem Bewegungsprogramm 1 und einem 
Angebot aus dem Bewegungsprogramm 2. Das Bewegungspro-
gramm AROHA® - angeleitet von einem zertifizierten Kursleiter 
der AROHA-Academy - steht als Mitmachangebot und kleines 
Highlight allen Teilnehmerinnen zur Verfügung und muss nicht 
extra gewählt werden.

Das Bewegungsangebot Yoga findet aufgrund der Raumkapa-
zität in den Räumlichkeiten der Landvolkbildung Thüringen e.V. 
(Köppelsdorfer Str. 36, 96515 Sonneberg) statt. Diese sind zu 
Fuß innerhalb von 2 Minuten (150 m) problemlos zu erreichen 
und entsprechend ausgeschildert.

Alternativ zum Hallenprogramm kann auch am Bewegungs-
programm „Wasser“ im SonneBad Sonneberg (Wiesenstraße 
18, 96515 Sonneberg) teilgenommen werden - hier beträgt die 
Übungszeit 90 Minuten. Die Eröffnung erfolgt direkt im Eingangs-
bereich des Bades. Ein Wechsel zwischen Bad und Halle ist nicht 
möglich.

Einzel- bzw. Gruppenanmeldungen bis spätestens 20. Oktober 
2024 per Online-Formular: 

https://forms.gle/8rtrTKD9GRAa1W5M7

Neben sportlicher Kleidung bzw. Badebekleidung, einer ge-
eigneten Unterlage und einem Handtuch dürfen Sie gerne das 
Bonusheft ihrer Krankenkasse mitbringen. Die Schülerfirma der 
Staatlichen Gemeinschaftsschule Sonneberg und der Bioladen 
„Naturzauber“ bieten gesunde Snacks und Tee zum Verkauf an 
und freuen sich über zahlreiche Abnehmer.

Ihre Teilnahme ist kostenlos und über den Sportversicherungs-
vertrag des Landessportbund Thüringen abgedeckt.

Für weitere Rückfragen stehen die Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle des KSB Sonneberg e.V. unter 03675-702967 bzw. 
ksb-son@t-online.de gerne zur Verfügung.



Amtsblatt der Stadt Schalkau - 10 - Nr. 10/2024

3. Einholung von 3 Angeboten sowie den nötigen Anlagen zum 
Antrag durch den Antragsteller

4. Zusammenstellung aller notwendigen Antragsunterlagen 
durch den Antragsteller und Einreichung zur Überprüfung 
bei der Beraterin.

5. Prüfung der eingereichten Anträge auf Vollständigkeit und 
sachliche Richtigkeit. Erarbeitung der Stellungnahme durch 
die Beraterin. Bei Bedarf Nachforderung von Unterlagen 
beim Antragsteller und Rückmeldung zum Antrag.

6. Einholung der Stellungnahme der Kommune zum geplanten 
Vorhaben des Antragstellers durch die Beraterin. Weiterlei-
tung der Stellungnahme an den Antragsteller.

7. Einreichung des Antrags durch den Antragsteller oder die 
Beraterin beim:
Thüringer Landesamt
für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR)
Zweigstelle Meiningen
Referat 45, Regionale Landentwicklung Südwestthüringen
Frankental 1, 98617 Meiningen
(Stichtag des Posteinganges beim TLLLR: 15.01.2025)

Personen, Maßnahmen förderfähig wie z.B. die Förderung von 
Werterhaltungsmaßnahmen an Dächern, Fassaden, Fenstern 
und Türen oder die orts- und regionaltypische Gestaltung von 
Hof- und Gartenflächen.

Private Maßnahmen oder auch Maßnahmen von Gewerbetrei-
benden, die zur dörflichen Entwicklung sowie der Erhaltung und 
Gestaltung ländlicher Bausubstanz beitragen und der Beseiti-
gung gestalterischer und baulich-funktionaler Mängel dienen, 
können mit bis zu 35 % der förderfähigen Kosten, jedoch höchs-
tens mit 15.000,- € pro Objekt (Gebäude) bezuschusst werden. 
Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 7.500,- € wer-
den i.d.R. nicht bezuschusst. Es ist jedoch zu beachten, dass 
ausschließlich Firmenleistungen förderfähig sind. Eigenleistun-
gen sind von der Förderung ausgenommen, ebenso Aufwendun-
gen für den Erwerb von Materialien.

Wichtige Voraussetzung für die Gewährung von Fördermit-
teln ist, dass sich die Maßnahmen in das historische Dorf-
bild einfügen und dieses stärken. Die Maßnahmen haben 
sich in Form, Farbe und Material an die orts- und regionalty-
pische Bauweise anzulehnen.

Nicht förderfähig über das Programm „Dorfentwicklung und -er-
neuerung“ sind zum Beispiel:
• bei Dächern: glasierte Ziegeloberflächen, Kunststoffmateria-

lien bei Dachklempnerarbeiten, Faserzementplatten, Wohn-
raumdachfenster auf der Straßen- bzw. Sichtseite des Ge-
bäudes

• bei Fassaden: Polysterol-Dämmstoffe oder andere künstliche 
Dämmstoffe

• bei der Fassadenfarbgebung: grelle und weiße Farbgebun-
gen oder imitiertes Fachwerk auf Massivwänden

• mit Klinker, Fliesen, Buntsteinputz verkleidete Naturstein-
wände und Natursteinsockel

• Fenster und Türen mit Wölbglas oder getönten Gläsern. in-
nenliegende Sprossen sowie Messingsprossen oder Tropen-
hölzer

• Rolltore, Rollläden oder weiße Türen oder Tore
• Betonpflaster in Außenanalgen, ausgenommen wenn es in 

Farbe, Format und Verlegung dem regionaltypischen Natur-
steinpflaster nahekommt.

Die Anträge auf Bewilligung von Förderungen sind für das je-
weilige Förderjahr jeweils bis zum 15. Januar in Abstimmung 
mit dem durch die Stadt Schalkau beauftragten Planungsbüro 
(= Beraterin) einzureichen. Hilfe beim Ausfüllen des Antrages 
sowie kostenfreie Beratung über die Fördermöglichkeiten und 
die fachgerechte Ausführung der Maßnahmen erhalten Sie von 
der Beraterin des beratenden Planungsbüros.

Die kostenfreie Beratung ist Pflicht für alle Antragsteller.
Förderrichtlinie und Antragsformulare
Wichtige Hinweise, die Förderrichtlinie sowie die Antragsformu-
lare können im Internet heruntergeladen werden unter:

https://tlllr.thueringen.de/fileadmin/TLLLR/Themen/Landentwick-
lung/ILE/antrag_dorfentwicklung_06112
023_antrag_de.pdf

Auf Anfrage erhalten Sie die Antragsunterlagen gedruckt über 
die

Stadt Schalkau
Bau- und Ordnungsamt, Markt 1, 96528 Schalkau
Tel.: 036766-291-0, Fax: 036766-291-26
E-Mail: info@schalkau.de

oder durch die Beraterin
Heike Otto, Dipl.-Ing. Architektin für Stadtplanung
Otto & Zehner Planungs-GmbH
Beethovenstr. 37, 96515 Sonneberg
Tel. 03675-805757
E-Mail: heike-otto@otto-zehner.de

Hinweise zum zeitlichen Ablauf der Antragstellung bis zum 
Stichtag 15.01.2025
1. Terminabstimmung des Antragstellers für die kostenfreie Vor-

Ort-Beratung mit der Beraterin
2. Erarbeitung eines Beratungsprotokolls mit Empfehlungen 

durch die Beraterin und Übermittlung des Protokolls an den 
Antragsteller.

Anzeigenteil 

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Gutes Aussäen
ist alles.
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

  SONNEBERG • GUSTAV-KÖNIG-STR. 8

 

03675–89560

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

Herzforschung
rettet Leben!

Ihre Spende hilft 
im Kampf gegen 
Herzkrankheiten.

Helfen Sie mit:
herzstiftung.de/spenden

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/traueranzeigen
Gerne auch telefonisch: 03677 2050-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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Numismatiker sucht Münzen aller Art

Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.
Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338

● Kanalreinigung

● TV-Inspektion

● Dichtheitsprüfung

● Kanalordung

● Kanal- und

   Rohrsanierung

● Fräsarbeiten
● Abscheiderentleerung
● Generalinspektion
● Grubenentleerung
● Schlammabfuhr von
   flüssigen Stoffen 
   jeder Art

Seit 1966 Spezialbetrieb rund um den Kanal

      G
     M
   B
  HD. FRICKED. FRICKE

Mörikestraße 1-3 ∙ 96465 Neustadt b. Cob.
Tel.: 09568 89 08 - 0 ∙ Fax: 09568 89 08 - 66

fricke-kanal@t-online.de ∙ www.fricke-kanal.de

DASSCHÖNSTE
GESCHENK
FÜRKINDER:
EINEZUKUNFT.
Eine World Vision Patenschaft ist die persönlichste Form der
Unterstützung. Über ein eigenes Patenportal können Sie an den
Erfolgen Ihres Patenkindes und seines Umfelds teilhaben. Sie erhalten
alle aktuellen Informationen, Fotos und Videos und können seine
Entwicklung miterleben. So verändern Sie nicht nur das Leben
eines hilfsbedürftigen Kindes, sondern auch Ihr eigenes.

Das ist dieKRAFT
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder!

worldvision.de

Jetzt Pate
werden:

Jetzt helfen: sos-kinderdorf.de

Überforderung, Vernachlässigung 
und Streit sind in 
vielen Familien Alltag. 

SOS-Kinderdorf stärkt benachteiligte Familien 
mit offenen und ambulanten Angeboten frühzeitig, 
damit Kinder geborgen aufwachsen können.  
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Bauen und Wohnen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Sonderaktion 2024Sonderaktion 2024
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Seit 26 Jahren ist unser Team Ihr zuverlässiger Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen – Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m²  ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln, schwarz/rot   ab 8.490,- €

Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, Dachklempnerarbeiten, Dachfensteraustausch, Vollwärmeschutz, 
Schieferarbeiten, Metallbau, Zäune/Tore/Geländer in Edelstahl/verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter

Planung, Lieferung, Montage von Photovoltaik-Anlagen

Wir verschönern Ihr Zuhause (Beispiel 100 m2 Wandfläche)
Fassadenanstrich inklusive Grundierung    ab 5.450,- €
Fassadenputz inkl. Untergründe     ab 8.950,- €

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot sind kostenlos und unverbindlich
LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –

Das Handwerkerhaus
Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe

Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Telefon 03677-207736    Mail: lbut-gmbh@gmx.de

26
Jahre

26
Jahre

Dach sichern, 
um Sturmschäden zu vermeiden
Das Risiko, auch in un-
seren gemäßigten Brei-
tengraden häufi ger von 
Orkanen, Stark-regen, 
Stürmen und Hagel getrof-
fen zu werden, steigt. Die 
jährlichen immer häufi ger 
vorkommenden Unwet-
ter führen bundesweit zu 
Schäden in Milliardenhö-
he, berichtet der Gesamt-
verband der deutschen 
Versicherungswirtschaft. 
Für die kommenden Jahre 
und Jahrzehnte steht eine 
weitere Zunahme zu be-
fürchten - in nahezu jeder 
Region. 
Um die Gefahr von Schä-

den am Eigenheim zumin-
dest zu verringern, können 
Hauseigentümer voraus-
schauend einiges unter-
nehmen.
Als vorbeugende Maß-
nahme können Hausei-
gentümer unter anderem 
Fachbetriebe mit einer 
Überprüfung des Dachs 
beauftragen. 
Nur ein regelmäßiger 
Check ermöglicht es, klei-
ne Mängel frühzeitig zu 
erkennen und rechtzeitig 
auszubessern, bevor da-
raus beim nächsten Sturm 
größere Schäden entste-
hen können. 

Eine Neueindeckung bie-
tet zudem die Möglichkeit, 
Dachaufbau, Abdichtung 

und Dämmung von Grund 
auf zu verbessern.
 djd/Bauder

 Foto: djd/Paul Bauder
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Schätze aus der Rioja 
zum halben Preis

29,99€*
64,65€

Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99  € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Rot-
weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und 2 Gläser von Schott Zwiesel. Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der 
Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter vinos.de/kauftipp. 
Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB. Grundpreis pro Liter: 6,66  €. Preise verstehen sich 
inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, info@vinos.de. Vorteilsnummer: 39164

ZUM 
PAKET

VERSANDKOSTENFREI*BESTELLEN: vinos.de/kauftipp

*

Bester Fachhändler
Spanien 2024

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Parker

ZWEIGLÄSERINKLUSIVE



Anzeigenteil - 15 - Amtsblatt der Stadt Schalkau   Nr. 10/2024

99,
zzgl. MwSt.
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Wir warten Ihre 
Heizungsanlage!

Karten: Touristinformation Sonneberg
03675 702711 und unter:
www.gesellschaftshaus-sonneberg.de
in allen Geschäftsstellen des Freien Wort 
03681 792413 und an allen bekannten
CTS VVK-Stellen im Umland

Sonneberg - Gesellschaftshaus

Beginn: 16.00 Uhr
Dezember` 24
12.
Donnerstag

Schalkau | Bahnhofstr. 25

Jederzeit für Sie erreichbar.

Gemeinsam werden schwere Wege leichter

Als erfahrene Trauerbegleiter und Trauerredner ist es unsere 

verantwortungsvolle Aufgabe, Sie in der schweren Zeit des 

Abschiednehmens von einem geliebten Menschen zu begleiten.

Telefon 036766 84950

www.wittich.de

LW-Service 
auf einen Klick:


